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 Veröffentlicht am 27.02.2002

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §115 Abs1;

EStG 1988 §22;

EStG 1988 §47 Abs2;

Rechtssatz

Während die Bezeichnung des Leistungsverhältnisses jedenfalls in den Hintergrund zu treten hat, kommt der

tatsächlichen Abwicklung dieses Verhältnisses zwischen den Vertragsparteien im Umfang der konkreten einzelnen

Rechte und P>ichten für die Beurteilung des Vorliegens selbständiger oder nichtselbständiger Tätigkeit jene

entscheidende Bedeutung zu, welche entsprechende Sachverhaltsfeststellungen in einem über die rechtliche

Beurteilung des Leistungsverhältnisses absprechenden Bescheid unerlässlich macht.

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2002:2001130170.X03

Im RIS seit

09.07.2002

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 2002/2/27 2001/13/0170
	JUSLINE Entscheidung


